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Sitzung des Generalrats vom 16. Mai 2018 

 
 

Botschaft des Gemeinderats zur Änderung der Statuten des  
Abwasserverbandes Seeland Süd 

 
 
 
Ausgangslage 
Der Gemeindeverband ARA Seeland Süd ist im Frühjahr 2016 gegründet worden, 
um gemeinsam die ARA in Muntelier zu erweitern und nach der Aufhebung der bei-
den bestehenden ARA-Verbände der Regionen Kerzers und Murten deren Abwässer 
aufzunehmen und zu reinigen. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass der neue ARA-Verband über Investitions- und 
Betriebskosten-Beiträge der Gemeinden finanziert wird (wie die meisten Gemeinde-
verbände im Seebezirk). Aufgrund eines Antrags verschiedener Gemeinden auf eine 
autonome Finanzierung der ARA Seeland Süd wurden verschiedene Varianten ge-
prüft.  
 
An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 29.08.2017 beschlossen 
die Delegierten die autonome Finanzierungsvariante für das Bauprojekt ARA See-
land Süd. Bei dieser Finanzierung müssen nicht mehr die Gemeinden selber das 
Geld für die Investitionen übernehmen, sondern der ARA-Verband nimmt die für sei-
ne Projekte nötigen Darlehen selber auf. Die Umsetzung erfordert eine Statutenän-
derung des Artikels 39 Absatz 2a: Die bisherige Verschuldungsgrenze für Investiti-
onsausgaben wird von 20 Millionen Franken auf 90 Millionen Franken erhöht. 
 
Weitere Änderungen sind nicht notwendig. Die Statutenänderung wurde vom jeweili-
gen Amt für Gemeinden der beiden Kantone Freiburg und Bern vorgeprüft und in 
Ordnung befunden. 
 
Auszug Statuten ARA Seeland Süd: 
Artikel 39 Verschuldungsgrenze 

1) Der Gemeindeverband kann Darlehen aufnehmen. 

2) Die Verschuldungsgrenze liegt bei: 

a) 90 Mio. Franken für Investitionsausgaben 

b) 3 Mio. Franken für den Kontokorrentkredit 

3) Darlehen unterliegen nach Massgabe von Artikel 148 Abs. 1 Bst. a GG der Geneh-

migung durch das Amt für Gemeinden. 

 
Damit die Statuten rechtsgültig sind, muss der Generalrat diese Statutenänderung 
formell genehmigen. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt dem Generalrat, die Statutenänderung zu genehmigen. 


